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Beschluss des Rates vom 15.12.2016 zur Stellungnahme des Landesbetriebes Straßen 

NRW vom 13.10.2016 bezüglich der Neuaufstellung des Bebauungsplanes „Legdener 

Straße/Kirchstraße“ im Ortsteil Holtwick  

 

Anlage IV zur EV IX/455/1 

 

Der Hinweis, dass seitens des Landesbetriebes Straßenbau keine Bedenken gegen die 

Planung erhoben werden, sofern das im Bebauungsplan eingetragene Sichtdreieck im 

Zufahrtsbereich zum Plangebiet von der Legdener Straße von allen Sichtbehinderungen 

oberhalb von 80 cm freigehalten wird, wird zur Kenntnis genommen. 

Innerhalb des Sichtdreiecks sind keine baulichen Anlagen oder Einfriedungen vorgesehen. 

Der Standort des Pylons wird außerhalb des Sichtdreiecks verschoben. 

Der Hinweis, dass bei Störungen im Verkehrsablauf der B 474 nach Realisierung des 

Bebauungsplanes evtl. Kosten für verkehrslenkende Maßnahmen zu Lasten des jeweiligen 

Investors gehen, wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 




